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Vorwort zur 12. Auflage

Seit dem Erscheinen der 11. Auflage im Frühjahr 2018 sind weitreichende und
umfangreiche Änderungen im SGB XII in Kraft getreten. Dazu zählen die um-
fangreichen Änderungen durch die Art. 11 bis 13 des Bundesteilhabegesetzes
(BTHG) vom 23.12.2016 mit den Korrekturen durch das Gesetz zur Änderung
des Neunten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvor-
schriften vom 30.11.2019. Die Gesetzesänderungen bedeuten die Herauslö-
sung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII mit Wirkung zum 1.1.2020, da-
mit Folgeänderungen insbesondere im Grundsicherungsrecht wegen der Tren-
nung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden
Leistungen für den Lebensunterhalt sowie grundlegende Änderungen im Ver-
tragsrecht.
Weitere aktuelle und wichtige Änderungen im SGB XII erfolgten durch das
Starke-Familien-Gesetz vom 29.4.2019 und das Angehörigen-Entlastungsge-
setz vom 10.12.2019. Die Corona-Epidemie im Frühjahr 2020 veranlasste den
Gesetzgeber zum Erlass des Sozialschutz-Pakets, das zur Implementierung des
§ 141 im SGB XII führte. Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Kommentars
lag ein Kabinettsentwurf für ein Gesetz zu sozialen Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II) vor, mit dem die Einführung
eines § 142 in das SGB XII und die Ergänzung des § 3 AsylbLG um einen
Abs. 4 a beabsichtigt war. Diese Änderungsentwürfe sind ebenfalls im Kom-
mentar berücksichtigt.
Diese zahlreichen Gesetzesänderungen sowie die aktuelle Rechtsprechung
machten eine Aktualisierung des Kommentars nach nur zwei Jahren seit der
letzten Auflage erforderlich.
Autoren, Herausgeber und Verlag setzen auch in dieser Auflage die Tradition
des Kommentars in gewohnter Weise fort. Die Kommentierungen reflektieren
Gesetzgebung und Rechtsprechung umfangreich und kritisch und versuchen
zugleich wissenschaftlich fundiert und für alle Adressaten sprachlich verständ-
lich zu bleiben.
Der LPK-SGB XII richtet sich auch in seiner 12. Auflage an Beraterinnen und
Berater in den Wohlfahrtsverbänden, Anwältinnen und Anwälte, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Sozialverwaltungen, Richterinnen und Richter.
Leistungsberechtigte werden ebenso wie Studierende und Lehrende an Hoch-
schulen den weiterhin moderaten Ladenpreis zu schätzen wissen.
Der Kommentar ist die gemeinschaftliche Arbeit der Autorinnen und Autoren
und des Verlages. Wir wollen meinungsstark und dabei für Kritik offenbleiben.
Wie in den vergangenen Jahren erhoffen wir uns deshalb auch diesmal Unter-
stützung, Anregung und Kritik von unseren Leserinnen und Lesern. Zugleich
bedanken wir uns für die zahlreichen Reaktionen, die wir zur Vorauflage er-
halten haben. Sie finden sich in vielen Teilen der vorliegenden 12. Auflage wie-
der.
   
Herausgeber und Verlag, Frühjahr 2020
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richtung an den SGB XII-Träger gezahlte oder übergeleitete Rente den Betref-
fenden deshalb nicht seit 1.1.2020 für den Lebensunterhalt zur Verfügung
steht.
Die Gefahr einer Bedarfsdeckung wird dadurch verhindert, dass Selbstzahler
im Umstellungsmonat einen Zuschuss in Höhe ihrer nicht gedeckten Aufwen-
dungen für den Lebensunterhalt in der besonderen Wohnform erhalten. Die
Zuschusshöhe ist nach Satz 3 auf die Höhe der zufließenden Rente begrenzt.
Der Zuschuss ist auch für andere laufend gezahlte und erst zum Monatsende
fällige Einkommen zu gewähren, die bis Ende 2019 an den SGB XII-Träger
gingen.
Abs. 2 Satz 4 differenziert die Zuschüsse danach, ob die begünstigen Personen,
wären sie hilfebedürftig, Leistungen nach dem Vierten oder Dritten Kapitel er-
hielten. Damit wird sichergestellt, dass die Zuschüsse an potenzielle Grundsi-
cherungsempfänger nach dem Vierten Kapitel in die vom Bund nach § 46 a
SGB XII den Ländern zu erstattenden Nettoausgaben eingehen. Satz 5 regelt,
dass der Zuschuss nicht beantragt werden muss, auch wenn er an potenziell
Leistungsberechtigte nach dem Vierten Kapitel, für die grundsätzlich das An-
tragsprinzip gilt (§ 44), gezahlt wird.

Menschen in besonderen Wohnformen, die Fachleistungen der
Eingliederungshilfe erhalten und Wohngeld beziehen

Abs. 2 Satz 7 verhindert, dass der Zuschuss zu einem temporären Leistungs-
ausschluss nach § 7 WoGG führt. Der Zuschuss wird daher unter Berücksichti-
gung des Wohngeldes ermittelt. Das Wohngeld bleibt unverändert.

Übergangsregelung aus Anlass der COVID-19-Pandemie;
Verordnungsermächtigung

(1) Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel werden für Bewilligungs-
zeiträume, die in der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 beginnen,
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 erbracht.
(2) 1Abweichend von § 2 Absatz 1, § 19 Absatz 1, 2 und 5, § 27 Absatz 1
und 2, § 39, § 41 Absatz 1, § 43 Absatz 1, § 43 a Absatz 2 und § 90 wird Ver-
mögen für die Dauer von sechs Monaten nicht berücksichtigt. 2Satz 1 gilt
nicht, wenn das Vermögen erheblich ist; es wird vermutet, dass kein erhebli-
ches Vermögen vorhanden ist, wenn die leistungsnachsuchenden Personen dies
im Antrag erklären.
(3) 1Abweichend von § 35 und § 42 a Absatz 1 gelten die tatsächlichen Auf-
wendungen für Unterkunft und Heizung für die Dauer von sechs Monaten als
angemessen. 2Nach Ablauf des Zeitraums nach Satz 1 ist § 35 Absatz 2 Satz 2
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zeitraum nach Satz 1 nicht auf die in
§ 35 Absatz 2 Satz 2 genannte Frist anzurechnen ist. 3Satz 1 gilt nicht in den
Fällen, in denen im vorangegangenen Bewilligungszeitraum die angemessenen
und nicht die tatsächlichen Aufwendungen als Bedarf anerkannt wurden.
(4) Sofern Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung nach § 44 a Absatz 1 vorläufig oder Geldleistungen der Hilfe zum Le-

4

§ 141
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bensunterhalt vorschussweise nach § 42 des Ersten Buches zu bewilligen sind,
ist über den monatlichen Leistungsanspruch nur auf Antrag der leistungsbe-
rechtigten Person abschließend zu entscheiden; § 44 a Absatz 5 Satz 1 findet
keine Anwendung.
(5) 1Für Leistungen nach dem Vierten Kapitel, deren Bewilligungszeitraum in
der Zeit vom 31. März 2020 bis vor dem 31. August 2020 endet, gilt der nach
§ 44 Absatz 1 Satz 1 erforderliche Antrag einmalig als gestellt. 2Die Leistungen
werden unter Annahme unveränderter Verhältnisse für zwölf Monate weiterbe-
willigt. 3Soweit nach Absatz 4 bereits die vorausgegangene Bewilligung nach
§ 44 a Absatz 1 vorläufig erfolgte, ergeht abweichend von Satz 2 auch die Wei-
terbewilligungsentscheidung nach § 44 a Absatz 1 aus demselben Grund für
längstens sechs Monate vorläufig. 4§ 60 des Ersten Buches sowie die §§ 45, 48
und 50 des Zehnten Buches bleiben unberührt. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten ent-
sprechend für Leistungen nach dem Dritten Kapitel, wenn in dem in Satz 1 ge-
nannten Zeitraum über eine weitere Bewilligung zu entscheiden ist.
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates den in Absatz 1 genannten Zeitraum längstens bis
zum 31. Dezember 2020 zu verlängern.

1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Neufälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1 Anwendungsvoraussetzungen

(Abs. 1), Verordnungsermächti-
gung (Abs. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.1 Leistungsberechtigung für Hil-
fen nach dem Dritten oder Vier-
ten Kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1.2 Beginn des Bewilligungszeit-
raums, (kein) Ursachenzusam-
menhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.3 SGB XII-Bestandsfälle; „Sys-
temwechselfälle“ . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Rechtsfolgen bei den
Anspruchsvoraussetzungen
(Abs. 2 und 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.2.1 Grundsätzliches . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2 Nichtberücksichtigung von Ver-

mögen (Abs. 2) – aber Berück-
sichtigung von Einkommen . . . . 15

2.2.3 Kosten der Unterkunft und
Heizung (Abs. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3 Rechtsfolgen für das Bewilli-
gungsverfahren (Abs. 4) . . . . . . . . 21

3 Bestandsfälle (Abs. 5) . . . . . . . . . . . 22

Überblick
§ 141 ist in einem der kürzesten Gesetzgebungsverfahren der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland binnen weniger als einer Woche beschlossen wor-
den und am 28. März 2020 in Kraft getreten.1 Anlass für seine Einführung
und die – Einwirkungsmöglichkeiten der parlamentarischen Opposition und
von üblicherweise angehörten Interessenverbänden praktisch ausschließende –
Kürze der parlamentarischen Abläufe waren weitgehende Einschränkungen des

1

1 Entwurf eines Gesetzes für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Ein-
satz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2
(Sozialschutz-Paket) vom Dienstag, 24.3.2020, BT-Drs. 19/18107; erste Lesung im Bun-
destag, Beratung im Ausschuss für Arbeit und Soziales sowie Beschlussfassung durch den
Bundestag in zweiter und dritter Lesung jeweils am Mittwoch, 25.32020, Zustimmung
durch den Bundesrat am Freitag, 27.3.2020, Verkündung im BGBl. I, 575 am selben
Tag, Inkrafttreten am darauffolgenden Tag – Samstag, 28.3.2020.
In gleich kurzer Frist war vorher nur im Herbst 1977, anlässlich von Anschlägen der
„Rote Armee Fraktion“, das Gesetzgebungsverfahren über das sogenannte Kontaktsper-
regesetz durchgeführt worden (Gesetzentwurf vom 28.9.1977, BT-Dr. 8/935; Verkün-
dung des Gesetzes im BGBl. I, 1877 vom 1.10.1977, Inkrafttreten am Folgetag).
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öffentlichen Lebens, wie sie seit Mitte März 2020 durch staatliche Stellen auf
der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes und des allgemeinen Polizei- und
Ordnungsrechts angeordnet worden waren, um die Ausbreitung des am Jah-
resende 2019 erstmals in China bekannt gewordenen Virus-Typs SARS-CoV-2
einzudämmen.2 Die durch das Virus verursachte, sich auch über die Grenzen
Chinas hinaus schnell verbreitende und bisher nicht durch gezielte Vorbeuge-
maßnahmen wie Impfungen abwendbare, je nach Verlauf und medizinischen
Behandlungsmöglichkeiten lebensgefährliche Erkrankung (COVID 19) war
von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) am 30.1.2020 als „gesundheitli-
che Notlage von internationaler Tragweite“ (PHEIC)3 und am 11.3.2020 als
Pandemie4 eingestuft worden. In Europa war COVID 19 anfangs schwer-
punktmäßig in Italien aufgetreten und hatte dort bereits ab 24.2.2020 zur Ein-
richtung einer Sperrzone im Norden des Landes mit staatlich angeordneten
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und des Wirtschaftslebens geführt.
Der Gesetzgeber sah im Bereich der beiden Hauptsysteme bedürftigkeitsabhän-
giger Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB II, SGB XII) Hand-
lungsbedarf vor allem für Personen in Branchen, in denen „die Maßnahmen
zur Vermeidung des COVID-19 in Teilen zum erheblichen bis vollständigen
Ausfall des Geschäftsbetriebs inklusive kurzfristigen Wegfalls sämtlicher beste-
hender Aufträge [führen]. Gründe sind zum Beispiel die Absage von Messen,
Veranstaltungen oder die Einstellung der Leistungen sozialer Dienste sowie die
generelle Vermeidung sämtlicher nicht notwendiger Sozialkontakte auch durch
und innerhalb von Unternehmen und damit verbundener Folgen. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen können dazu führen, dass Menschen vorüberge-
hend erhebliche Einkommenseinbußen erfahren. Dies kann alle Erwerbstätigen
betreffen, ist aber insbesondere für Kleinunternehmer und sogenannte Solo-
Selbständige risikobehaftet. Dieser Personenkreis verfügt in aller Regel über
begrenzte finanzielle Rücklagen und hat auch keinen Zugang zu anderen Absi-
cherungen wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- oder Insolvenzgeld. Infolgedessen
kann kurzfristig eine existenzbedrohende Situation eintreten. Erhebliche Ein-
kommenseinbußen können aber auch ältere und zeitlich befristet oder dauer-
haft voll erwerbsgeminderte Menschen treffen. Dies gilt insbesondere im Falle
einer gemischten Bedarfsgemeinschaft, wenn das Einkommen beim Hauptver-
dienenden wegfällt. Darüber hinaus kann auch bei nicht erwerbsfähigen Men-
schen durch die COVID-19-Pandemie Einkommen wegfallen. Auch können
Berechtigte im Sozialen Entschädigungsrecht betroffen sein.“5 Der Gesetzgeber
schätzt die Zahl der zusätzlich als leistungsberechtigt in Betracht kommenden
Gruppen auf 1,2 Millionen Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II und ca.

2 S. stellvertretend, betreffend das Land Berlin, zwei Verordnungen vom 19.
und 21.3.2020, Berliner GVBl. S. 210 u. 213 (bereits zuvor ungewöhnlicher Weise durch
Aushang am Berliner Rathaus bekannt gemacht).

3 www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-int
ernational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-n
ovel-coronavirus-(2019-ncov).

4 www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-b
riefing-on-covid-19---11-march-2020.

5 BT-Drs. 19/18107 und und 19/18130.
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70.000 Personen nach dem SGB XII (vor allem in der Grundsicherung nach
dem Vierten Kapitel).6

Keinen Handlungsbedarf sah der Gesetzgeber bezüglich der Höhe der Regelbe-
darfe.7 Neben grundsätzlichen Problemen der verfassungsgemäßen Bemessung
der Regelbedarfe8 ergeben sich unter den gegebenen Umständen jedoch weite-
re:
n Möglichkeiten, Waren des täglichen bzw. saisonalen Bedarfs – vor allem

Lebensmittel und Bekleidung, aber zB auch Produkte zur Körperpflege und
-hygiene – verbilligt oder kostenlos zu erhalten (zB bei „Tafeln“ oder in
Kleiderkammern), stehen wegen Schließung oder fehlenden Lieferungen
nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt zur Verfügung.

n Möglichkeiten, warme Speisen verbilligt oder kostenlos zu erhalten, stehen
nicht mehr zur Verfügung. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendli-
che, die keine Kindergärten und Schulen mehr besuchen können, aber auch
erwachsene Menschen (besonders wohnungslose) wegen der Schließung
von Suppenküchen und ähnlichen Einrichtungen.

n Sonderangebote sind wegen der höheren Zahl von potenziell hilfebedürfti-
gen Personen oder wegen eines rational nicht nachvollziehbaren Kaufver-
haltens auch nicht-hilfebedürftiger Personen („Hamsterkäufe“) nicht mehr
wie bisher zugänglich.

n Waren können sich gerade in Krisensituationen nach dem Prinzip „Ange-
bot und Nachfrage“ stark verteuern.

Hilfebedürftige Personen können nicht allein darauf verwiesen werden, die zu
erwartenden Mehraufwendungen durch Umverteilung der in den Regelbedarf
einfließenden Einzelpositionen auszugleichen: Ausgaben etwa für den Besuch
von Sportstätten, Freizeiteinrichtungen oder Kinos mögen zwar entfallen, weil
sie geschlossen sind. Stattdessen können aber schon allein deshalb nicht mehr
kompensierbare höhere Kosten für elektrische Energie, Fernseh- oder Internet-
angebote oder intensiver genutzte (Mobil-)Telefon- oder Internetverbindungen
entstehen, weil sich Personen gezwungenermaßen häufiger oder länger im
häuslichen Bereich ohne Möglichkeit zu persönlichen Sozialkontakten aufhal-
ten. Die Berücksichtigung eines abweichenden höheren Regelbedarfs nach
§ 27 a Abs. 4 ist nur für Einzelfälle vorgesehen. Sie kommt nicht in Betracht,
wenn allgemeine Umstände dazu führen, dass der Regelbedarf nicht mehr aus-
reicht (→ § 27 a Rn. 24 ff.). Wer ohnehin über kein Vermögen verfügt, das auf-
grund von Abs. 2 unberücksichtigt bleibt, der kann Bedarfslücken auch nicht
auf diesem Weg schließen.
§ 141 ändert nicht den Kreis der Leistungsberechtigten der bedürftigkeitsab-
hängigen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach den Leistungsgeset-
zen SGB II und SGB XII. Er verfolgt – nur – einen durch den Anlass seiner Ent-
stehung begründeten doppelten Zweck: (1.) Die „Leistungen sollen in einem

6 BT-Drs. 19/18107, 4.
7 Der Entschließungsantrag einer Oppositionspartei des Deutschen Bundestags, der unter

anderem eine pauschale Erhöhung des Regelsatzes pro Person um 200 EUR monatlich
„für die Dauer der Krise“ vorsah, wurde mit der Mehrheit ua der Regierungsparteien
abgelehnt, BT-Drs. 19/18146 und BT-Plenarprotokoll 19/194, S. 19170 B.

8 S. dazu ausführlich die Kommentierungen zu § 28 und zum RBEG, speziell § 3 RBEG.
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vereinfachten Verfahren schnell und unbürokratisch zugänglich gemacht wer-
den, um die Betroffenen zeitnah unterstützen zu können. Es soll niemand auf-
grund der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise in existenzielle Not ge-
raten.“ Aber auch (2.) „Das vereinfachte Verfahren ist zur Unterstützung der
Arbeitsfähigkeit der Jobcenter erforderlich“9 (und – vom Gesetzgeber nicht er-
wähnt, aber nicht anders zu bewerten – der Sozialhilfeträger).
§ 141 gliedert sich in zwei Teile: Vorschriften für Leistungen, die in einem be-
stimmten Zeitrahmen beginnen (Abs. 1 bis 4 und 6) und für Leistungen, deren
Bewilligungszeitraum in einem bestimmten Zeitrahmen endet (Abs. 5). Soweit
im zweiten Teilsatz des Abs. 1 von den Absätzen „2 bis 4“ die Rede ist, han-
delt es sich also nicht etwa um ein Redaktionsversehen.
Im SGB II ist eine dem § 141 entsprechende Vorschrift in § 67 enthalten. Für
die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt im Sozialen Entschädigungsrecht
nach dem Bundesversorgungsgesetz bestehen ebenfalls gleichartige Regelun-
gen.10

Neufälle
Anwendungsvoraussetzungen (Abs. 1), Verordnungsermächtigung (Abs. 6)

Leistungsberechtigung für Hilfen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel
Nach seinem Abs. 1 betrifft § 141 nur die dort aufgeführten Leistungen des
SGB XII zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts. Die Hilfen nach dem
Fünften, Siebten oder Achten Kapitel sind nicht erfasst, selbst wenn sie durch
die „Corona-Krise“ verursacht worden sein sollten. Erste Voraussetzung für
die Anwendung des § 141 ist deshalb, dass anspruchstellende Personen grund-
sätzlich Zugang zu Leistungen zur Sicherung des laufenden Lebensunterhalts
nach dem Dritten oder Vierten Kapitel haben. Wer nach §§ 21, 22 oder 23 von
den Hilfen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel ausgeschlossen ist, erhält sie
somit auch nicht über § 141. Wer nach § 2 AsylbLG sogenannte Analogleis-
tungen nach dem SGB XII beanspruchen kann, für den gilt dagegen auch § 141
entsprechend. Praktisch die größte Bedeutung hat § 141 angesichts dessen für
Personen, die aus Altersgründen (§ 41 Abs. 2) als Leistungsberechtigte der
Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel in Betracht kommen11 und trotz Er-
reichens der Regelaltersgrenze noch erwerbstätig sind (zB als Einzelhändler
oder im künstlerischen Bereich).

Beginn des Bewilligungszeitraums, (kein) Ursachenzusammenhang
Zweite Voraussetzung für die Anwendung des § 141 Abs. 1 bis 4 (und 6) ist,
dass der „Bewilligungszeitraum“ (→ Rn. 10) für die Leistung nach dem Drit-
ten oder Vierten Kapitel in einem bestimmten Zeitrahmen beginnt. Abs. 1 legt
ihn auf den Zeitraum 1.3. bis 30.6.2020 fest. Damit werden rückwirkend auch
Leistungsfälle erfasst, die vor dem Inkrafttreten der Vorschrift am 28.3.2020
liegen (s. → Rn. 1). An den grundsätzlichen Leistungsvoraussetzungen ändert

2
2.1
2.1.1

2.1.2

9 Beide Zitate aus BT-Drs. 19/18107, 2. S. auch Fn. 8 zu den vom Gesetzgeber erwarten-
den zusätzlichen Leistungsberechtigten.

10 Bei bisher insgesamt ca. 3000 leistungsberechtigten Personen sind in diesem Bereich
aber nur wenige zusätzliche zu erwarten, BT-Drs. 19/18107, 7.

11 S. auch BT-Drs. 19/18107, 4.
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sich dadurch aber nichts: Ansprüche auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel
entstehen nicht vor der Kenntnisnahme des Sozialhilfeträgers (→ § 18
Rn. 2 ff.), für Leistungen nach dem Vierten Kapitel ist ein (Erst-)Antrag erfor-
derlich (→ § 44 Rn. 3 ff.). Der Endtermin 30. Juni 2020 bedeutet nicht, dass
der Gesetzgeber bereits jetzt mit einer so langen Dauer der COVID19-beding-
ten Einschränkungen des öffentlichen Lebens rechnete. Von Anfang an sollte
nur berücksichtigt werden, dass deren Auswirkungen auch zeitversetzt auftre-
ten können.12 Da Abs. 1 nur von „beginnenden“ Bewilligungszeiträumen
spricht, erfasst er nicht die am 1.3.2020 bereits laufenden, selbst wenn das
Verwaltungsverfahren darüber am 1.3.2020 noch nicht abgeschlossen war. Für
diese Fälle kann Abs. 5 gelten (→ Rn. 22 f.).
Gemäß Abs. 6 kann der in Abs. 1 genannte Zeitraum durch Rechtsverordnung
bis zum Jahresende 2020 verlängert werden. Die nach Art. 80 Abs. 1 GG erfor-
derliche Zweckbestimmung der Verordnungsermächtigung lässt sich hinrei-
chend deutlich aus den Gesetzesmaterialien ableiten (s. auch → Rn. 4). Abs. 6
enthält auch die nach Art. 80 Abs. 2 GG zulässige bundesgesetzliche Abwei-
chung von dem Grundsatz, dass eine Rechtsverordnung, die aufgrund eines
der Zustimmung des Bundesrats bedürftigen Gesetzes ergeht, selbst der Zu-
stimmung des Bundesrats bedarf. Falls es zum Erlass einer Rechtsverordnung
kommt, kann ein Anspruch nach dem Dritten oder Vierten Kapitel auch mehr-
fach auf der Grundlage des § 141 zu prüfen sein, wenn der erste „Bewilli-
gungszeitraum“ noch innerhalb der verlängerten Geltungsdauer abläuft:
Abs. 5 ist nicht anwendbar, wenn der „Bewilligungszeitraum“ einer auf der
Grundlage des § 141 Abs. 1 bis 4 erstmals festgesetzten Leistung endet. Denn
er soll nur „Bestandsfälle“ erfassen (→ Rn. 22).
Die Verwendung des Begriffs Bewilligungszeitraum ist für das SGB XII irrefüh-
rend. An ihm zeigt sich, dass der Gesetzgeber vor allem die Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II im Blick hatte (s. § 41 Abs. 3
SGB II). Im SGB XII wird der Begriff nur bei den Bedarfen für Bildung und
Teilhabe (§ 34 a) und vor allem in der Grundsicherung nach dem Vierten Kapi-
tel verwendet (→ § 44 Rn. 9 f.). Für Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Drit-
ten Kapitel ist eine Leistungsgewährung nach Bewilligungszeiträumen nicht
vorgesehen, auch wenn es Sozialhilfeträgern nicht verwehrt ist, über diese Leis-
tung für einen längeren Zeitraum durch einen Dauerverwaltungsakt zu ent-
scheiden.13 Dass der Begriff Bewilligungszeitraum „untechnisch“ – nicht nur
im Sinne des Vierten Kapitels – zu verstehen ist, zeigt sich jedenfalls an Abs. 5
Satz 5 (→ Rn. 23).
Keine Voraussetzung für die Anwendung des § 141 ist, dass die „Corona-Kri-
se“ für das Entstehen von Hilfebedürftigkeit nach dem Dritten oder Vierten
Kapitel ursächlich war. Dies widerspräche dem Gesetzeszweck (→ Rn. 4), weil
es den schnellen Zugang zu Leistungen für „Corona-Betroffene“ erschweren
und die Leistungsträger zusätzlich belasten würde. Auch bei Personen, die „zu-
fällig“ in dem in Abs. 1 genannten (oder nach Abs. 6 verlängerten) Zeitraum
die Voraussetzungen für Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel
erstmalig erfüllen (zB weil bei ihnen eine volle Erwerbsminderung aus medizi-

12 BT-Drs. 18/18107, 25 iVm 27 f.
13 BSG 8.2.2007 – B 9 b AY 1/06 R, SozR 4-3520 § 2 Nr. 1.
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nischen Gründen eintritt oder sie die Altersgrenze für die Regelaltersrente er-
reichen), richtet sich die Leistungsgewährung deshalb (zunächst) nach § 141
Abs. 1 bis 4 (und ggf. Abs. 6).

SGB XII-Bestandsfälle; „Systemwechselfälle“
Im Umkehrschluss aus Abs. 5 ergibt sich, dass Abs. 1 bis 4 (und 6) nur dann
anwendbar sind, wenn kein von Abs. 5 erfasster Bestandsfall des Leistungsbe-
zugs nach dem Dritten oder Vierten Kapitels vorliegt (→ Rn. 22). Weil Abs. 5
Spezialregelungen nur für bisherige Leistungsberechtigte nach dem Dritten und
Vierten Kapitel des SGB XII vorsieht, sind Abs. 1 bis 4 (und 6) dagegen auch
anwendbar, wenn eine Person bis zum 29.2.2020 Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts nach dem SGB II oder den allgemeinen Vorschriften des
AsylbLG (§§ 3 bis 6) bezogen hatte (zB weil sie die Regelaltersgrenze erst da-
nach erreicht hat oder die Wartezeit für SGB XII-Analogleistungen14 erst da-
nach zurückgelegt war). Das erklärt sich aus dem Zweck, die Sozialhilfeträger
zu entlasten: Da die verschiedenen Leistungssysteme zur Sicherung des Exis-
tenzminimums unterschiedliche Regelungen über anrechenbares Einkommen
und Vermögen (und ggf. angemessene Kosten der Unterkunft) vorsehen, kön-
nen Berechnungen und Verwaltungsentscheidungen der Jobcenter oder der
Leistungsträger nach dem AsylbLG für das SGB XII nicht unbesehen übernom-
men werden.

Rechtsfolgen bei den Anspruchsvoraussetzungen (Abs. 2 und 3)
Grundsätzliches

Liegen die Voraussetzungen nach Abs. 1 vor, sehen Abs. 2 und 3 als materiell-
rechtliche Rechtsfolgen zwei Vereinfachungen bei den Anspruchsvoraussetzun-
gen vor: Die eine (Abs. 3) betrifft die Bedarfsseite, die andere (Abs. 2) die – be-
darfsmindernde – Selbsthilfemöglichkeit. Beide Vorschriften schreiben nicht
nur den Zustand fest, der im Zeitpunkt des Leistungsbeginns besteht, sondern
gelten auch für Veränderungen während der Begünstigungszeiträume (also Ver-
mögenszuwächse oder die Erhöhung von Kosten für Unterkunft und Hei-
zung15).
Die in Abs. 2 und 3 festgelegten Zeiträume weichen von denen des allgemeinen
Leistungsrechts ab, soll der Zugang zu Leistungen doch nur vorübergehend
aus Anlass der „Corona-Krise“ erleichtert sein (→ Rn. 4). Die Auswirkungen
auf die Leistungsarten sind aber ganz unterschiedlich: Für die Leistungen nach
dem Dritten Kapitel, für die von Gesetzes wegen keine „Bewilligungszeiträu-
me“ von bestimmter Dauer vorgesehen sind, bedeuten Abs. 2 und 3 – vorbe-
haltlich gleichbleibender Einkommensverhältnisse – regelmäßig eine Begünsti-
gung. Denn die Bedarfe für Kosten der Unterkunft und Heizung und die zu be-
rücksichtigenden Vermögensverhältnisse stehen für sechs Monate praktisch
fest. Bei den Leistungen nach dem Vierten Kapitel kommen dagegen endgültige
Bewilligungen von vornherein regelmäßig nur für (längstens) sechs Monate in
Betracht – und damit deutlich verkürzt im Vergleich zum (durch § 141 nicht

2.1.3

2.2
2.2.1

14 S. → AsylbLG § 2 Rn. 1.
15 BT-Drs. 19/18107, 28.
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geänderten) gesetzlichen Regel-Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten (§ 44
Abs. 3 Satz 1). Denn beruht die Leistungsgewährung auf Abs. 2 und 3, zB weil
die Kosten der Unterkunft oder Heizung objektiv unangemessen hoch sind
oder Vermögen vorhanden sein kann, dann stehen die anspruchserheblichen
Bedarfe und Selbsthilfemöglichkeiten nicht für mehr als sechs Monate fest.

Nichtberücksichtigung von Vermögen (Abs. 2) – aber Berücksichtigung
von Einkommen

Abs. 2 stellt eine Sonderregelung für die Berücksichtigung von Vermögen auf.
Die Anrechnung von Einkommen geschieht dagegen nach den regulären Vor-
schriften. Das ist vom Ansatz her folgerichtig, weil § 141 den Zugang zu Leis-
tungen wegen Einkommenseinbußen erleichtern soll (→ Rn. 2, 4). Sofern eine
Person trotz der „Corona-Krise“ überhaupt noch Einkommen erzielt, können
sich deshalb aber alle damit verbundenen Probleme stellen, was den Zugang
zu Leistungen speziell für betroffene selbstständig Tätigen doch wieder er-
schweren könnte (→ § 82 Rn. 120). Zu deren kurzfristiger Absicherung steht
dann nur die Zahlung eines Vorschusses (für die Hilfen nach dem Dritten Ka-
pitel) oder eine vorläufige Entscheidung (für die Grundsicherung nach dem
Vierten Kapitel, § 44 a) zur Verfügung (s. Abs. 4, → Rn. 21).
Abs. 2 ist als Regel-Ausnahme-Gegenausnahme-Bestimmung formuliert. Die
Vermögensprüfung wird durch ihn somit nicht komplett ausgesetzt,16 sonst
wäre Satz 2 gegenstandslos. Da Satz 2 auch noch den unbestimmten Rechtsbe-
griff „erheblich“ enthält (dazu → Rn. 17), ist die Anwendung des Abs. 2 mit
Blick auf den Gesetzeszweck (→ Rn. 2, 4) unnötig kompliziert. Die Aufzäh-
lung der gesetzlichen Bestimmungen in Satz 1 enthält praktisch alle Vorschrif-
ten, die Anspruchsgrundlagen für Leistungen nach dem Dritten und Vierten
Kapitel sein oder Leistungen wegen Vermögenseinsatzes ausschließen können.
§ 2 Abs. 1 hätte nicht zwingend erwähnt werden müssen: Er bildet nach der
Rechtsprechung des BSG regelmäßig keinen eigenständigen Ausschlussgrund
für Leistungen (→ § 2 Rn. 6) und jedenfalls dann nicht, wenn eine speziellere
Bestimmung des SGB XII den Umfang der leistungsbegrenzenden oder -aus-
schließenden Selbsthilfe regelt. Dies geschieht bezüglich des Vermögenseinsat-
zes durch Abs. 2. Zur Vermeidung von Zweifelsfragen trägt dagegen bei, dass
§ 39 in Satz 1 genannt wird: Bei Hilfen nach dem Dritten Kapitel muss die an-
spruchstellende Person nicht ggf. aufwendig die Vermutung der Bedarfsde-
ckung widerlegen und bei der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel (wo
§ 43 Abs. 5 die Anwendung von § 39 Satz 1 ausschließt) ist es dem Sozialhilfe-
träger verwehrt, gegen den Anspruch den Nachweis gemeinsamen Wirtschaf-
tens in der Haushaltsgemeinschaft oder der Gewährung ausreichender Leistun-
gen zum Lebensunterhalt durch Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft führen
zu wollen.
Nach Abs. 2 Satz 1 gilt die Regel dass bei der Anspruchsprüfung keinerlei Ver-
mögen zu berücksichtigen ist – also auch keine selbst in Zeiten der „Corona-

2.2.2

16 So aber etwa die Eigendarstellung des BMAS als federführendes Ministerium, Stand
7.4.2020, www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/sozialschutz-paket.
html zu den Stichworten „Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung“ und „Verein-
fachter Zugang zu weiteren existenzsichernden Leistungen“.
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Krise“ kurzfristig (und sei es durch Verpfändung oder Belastung) verwertbaren
Gegenstände. Die Regel gilt nach Abs. 2 Satz 2 erster Teilsatz – Ausnahme –
nicht, wenn das Vermögen „erheblich“ ist. Diesen Begriff verwendet weder das
SGB XII noch das SGB II im Zusammenhang mit dem Einsatz von Vermögen.
Die Gesetzesmaterialien sind unergiebig: Abs. 2 soll danach ein „wesentlich
vereinfachtes Verfahren“ einführen, um die „insbesondere bei Erstanträgen oft
sehr aufwändig[e]“ und möglicherweise „erhebliche Zeit in Anspruch neh-
men[de]“ Prüfung, ob „erhebliches verwertbares Vermögen vorliegt“ nicht
durchführen zu müssen.17 Ob die „wesentliche Vereinfachung“ nur das Prü-
fungsverfahren oder auch die Begrifflichkeit des einzusetzenden Vermögens er-
fassen soll, bleibt offen. Nach den Ausführungsbestimmungen zu § 14118 bzw.
§ 67 SGB II19 sollen in Anlehnung an den Leistungsausschlussgrund für Wohn-
geld gemäß § 21 Nr. 3 WoGG20 iVm Nr. 21.37 der Wohngeld-Verwaltungsvor-
schrift21 Freibeträge von 60.000 EUR für das erste zu berücksichtigende Haus-
haltsmitglied und von 30.000 EUR für jedes weitere gelten. Diese Auslegung
erscheint im Ergebnis sinnvoll, um den Gesetzeszweck wenigstens ansatzweise
zu erreichen (auch wenn zB schon der Wert einer Ferienwohnung in einem Ur-
laubsgebiet die so definierte Erheblichkeitsgrenze schnell übersteigen kann).
Von der Herangehensweise her ist sie aber kurios: Die Gesetzesmaterialien22

erwähnen mit keinem Wort, dass der Begriff des erheblichen Vermögens in An-
lehnung an das WoGG gewählt worden sein könnte. Ohne ersichtlichen Grund
fällt außerdem in den Gesetzesmaterialien die Begründung für die Parallelvor-
schriften § 141 und § 67 SGB II auseinander.23 Das Ministerium (BMAS), wel-
ches die Vorarbeit (Formulierungshilfe) für den von den Regierungsfraktionen
(unverändert) eingebrachten und (unverändert) beschlossenen Gesetzentwurf
geleistet hatte, und eine ihm untergeordnete Behörde (die BA) interpretieren
dann unmittelbar nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens die erst wenige
Tage zurückliegende Vorarbeit des Ministeriums; dies immerhin für das
SGB XII und das SGB II gleichlautendend. In jedem Fall muss es sich beim „er-

17 BT-Drs. 19/18107, 25 zu § 67 SGB II; die Begründung zu § 141 Abs. 2, BT-Drs.
19/18107, 28 ist trotz inhaltsgleicher Vorschriften abweichend formuliert, ohne dass
sich ihr ein anderes Verständnis des Begriffs „erheblich“ entnehmen ließe.

18 BMAS ohne Datum, Hinweise und Empfehlungen zur Anwendung von § 141 SGB XII
und Hinweis auf Regelung in Art. 10 Sozialdienstleister-Einsatzgesetz, A 2. Nach der-
zeitigem Stand nicht allgemein veröffentlicht, wiedergegeben ua im Rundschreiben Soz
Nr. 06/2020 der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales über die
Änderung des SGB XII durch Artikel 5 des Gesetzes für den erleichterten Zugang zu so-
zialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund
des Coronavirus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket), unter II b, abrufbar unter. www.ber
lin.de/sen/soziales/service/berliner-sozialrecht/kategorie/rundschreiben/2020_06-91557
2.php.

19 BA, Weisungen zum Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und
zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus
SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) sowie ergänzende Regelungen, Stand 1.4.2020, 1.2;
abrufbar unter www.arbeitsagentur.de/datei/ba146402.pdf.

20 „Ein Wohngeldanspruch besteht nicht, ... 3. soweit die Inanspruchnahme missbräuch-
lich wäre, insbesondere wegen erheblichen Vermögens“.

21 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Neuregelung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes vom 28.6.2017, BAnz AT 10.7.2017
B5.

22 BT-Drs. 19/18107 und 18130.
23 S. Fn. 16.
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heblichen“ um verwertbares Vermögen handeln (→ § 90 Rn. 11 ff.). Dafür,
dass insoweit eine Abweichung von den allgemeinen Bestimmungen des
SGB XII beabsichtigt gewesen sein könnte, ist mit Blick auf den Gesetzeszweck
(→ Rn. 2, 4) nichts ersichtlich. Die zeitliche Dimension für die voraussichtliche
Verwertbarkeit (→ § 90 Rn. 13) ist der Sechsmonatszeitraum nach Abs. 2
Satz 1. Ist das Vermögen voraussichtlich erst danach zu verwerten, liegt im Sin-
ne des Gesetzes kein erhebliches Vermögen vor. Dann tritt die Rechtsfolge des
Abs. 2 Satz 1 ein. Er verdrängt als Sonderregelung § 91. Die Leistung ist somit
als Zuschuss, nicht als Darlehen zu gewähren.
Die Vermögensprüfung beschränkt sich nach Abs. 2 Satz 2 zweiter Teilsatz da-
rauf dass die anspruchstellende Person eine Erklärung dazu abgibt, ob erhebli-
ches Vermögen vorhanden ist. Verneint sie dies, bleibt es – Gegenausnahme –
bei der Rechtsfolge des Abs. 2 Satz 1. Die in Abs. 2 Satz 2 zweiter Teilsatz auf-
gestellte Vermutung ist regelmäßig unwiderleglich.24 Etwas anderes gilt nur
dann, wenn die Erklärung offenkundig falsch und damit rechtsmissbräuchlich
abgegeben wird. Zur Verwirklichung des Gesetzeszwecks ist Großzügigkeit
umso mehr angebracht, als die Begrifflichkeit des erheblichen Vermögens pro-
blematische rechtliche Wertungen enthält (s. die vorige → Rn. 17), während
das Verwaltungsverfahren unkompliziert ablaufen soll. Von der anspruchstel-
lenden Person wird nicht mehr verlangt als eine überschlägige Selbsteinschät-
zung. Dafür ist hinzunehmen, dass die durch § 141 nicht außer Kraft gesetzte
Obliegenheit nach § 60 SGB I, (wahrheitsgemäße) Angaben zu leistungserheb-
lichen Tatsachen zu machen, objektiv möglicherweise nicht immer beachtet
wäre. Auch soll nicht nachträglich durch eine Rückabwicklung von Leistungs-
bewilligungen, die wegen objektiv vorhandenen „erheblichen“ Vermögens
nicht hätten erfolgen dürfen, über § 45 SGB X doch noch erheblicher Verwal-
tungsaufwand entstehen. Abs. 2 Satz 2 kann vor diesem Hintergrund als „psy-
chologische Hemmschwelle“ für Personen verstanden werden, die in Erwä-
gung ziehen, Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel zu beantragen.

Kosten der Unterkunft und Heizung (Abs. 3)
Satz 1 soll für die Dauer von sechs Monaten den Status quo der Unterkunft
sichern.25 Als Bedarfe für Unterkunft und Heizung sind die tatsächlichen Auf-
wendungen anzusetzen, deren Angemessenheit wird nicht geprüft. Innerhalb
des Sechsmonatszeitraums sind deshalb auch keine Kostensenkungsaufforde-

2.2.3

24 S. BT-Drs. 19/18107, 25 zu § 67 SGB II: Das Prüfungsverfahren soll auf eine Eigener-
klärung beschränkt sein; nach 1.2 Abs. 2 der Weisungen der BA für das SGB II (s.
Fn. 18) soll die Vermutung aber widerleglich sein. Zu § 141 Abs. 2 weniger deutlich
zwar BT-Drs. 19/18107, 28 zu § 141 Abs. 2; anders – wie hier – dagegen die „Hinweise
und Empfehlungen“, A 2 S. 3, wiedergegeben ua im Berliner „Rundschreiben“ unter II
a (zu beiden Fn. 17): „Es wird vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist,
wenn dies bei Antragstellung erklärt wird. Haben die Antragsteller eine entsprechende
Erklärung abgegeben, findet grundsätzlich keine weitere Prüfung des Vermögens statt,
auch nicht dahin gehend, ob tatsächlich kein erhebliches Vermögen vorliegt. Es ist das
Ziel dieser Regelung, den Hilfesuchenden schnell und unbürokratisch Leistungen zur
Verfügung zu stellen, ohne dabei einen hohen Bürokratieaufwand für die Sozialhilfeträ-
ger zu verursachen.“

25 BT-Drs. 19/18107, 28.
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rungen zulässig.26 Sofern der Zeitraum nach Abs. 1 durch eine Rechtsverord-
nung nach Abs. 6 verlängert werden sollte (→ Rn. 9), kann Satz 1 auch mehre-
re Male, insgesamt für längstens zwölf Monate, anwendbar sein. Die Vor-
schrift ändert jedoch nichts daran, dass der Leistungsanspruch nach dem Drit-
ten oder Vierten Kapitel individuell für die hilfebedürftige Person besteht.
Wird eine Wohnung von mehreren Personen bewohnt, können die Gesamtauf-
wendungen deshalb aufzuteilen sein (→ § 35 Rn. 35).
Satz 2 stellt klar, dass die Begünstigung durch Satz 1 erhalten bleibt, falls der
Leistungsbezug fortbesteht. Erst ab dem ersten Tag nach Ablauf des (ggf. letzten,
→ Rn. 19) Sechsmonatszeitraums werden die regulären Vorschriften über die
Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung anwendbar. Satz 3 wird
vom Gesetzgeber nicht erläutert, für die Parallelvorschrift des § 67 Abs. 3 Satz 3
SGB II findet sich der – inhaltlich auch für das SGB XII geltende – Satz dass eine
„bereits  bestandskräftige  Kostensenkung  ...  jedoch  Bestand“  haben  solle.27

Neben „Systemwechslern“ (→ Rn. 12) können nur Personen angesprochen sein,
die schon vor dem 1.3.2020 einmal Leistungen nach dem Dritten oder Vierten
Kapitel bezogen haben, ohne dass sie zwangsläufig zu dem von Abs. 5 erfassten
Personenkreis gehören. Praktisch ist aber kein Fall der Bestandskraftwirkung auf
Folgebewilligungen denkbar: Über die Höhe der Bedarfe für Kosten der Unter-
kunft und Heizung wird regelmäßig nicht durch gesonderte Verwaltungsakte iSv
§ 31 Satz 1 SGB X entschieden und jedenfalls nicht mit förmlicher Geltung für
etwaige zukünftige Leistungszeiträume.28 Kostensenkungsaufforderungen stel-
len von vornherein keine selbstständig anfechtbaren, also der Bestandskraft
fähigen Verwaltungsakte dar (→ § 35 Rn. 83).

Rechtsfolgen für das Bewilligungsverfahren (Abs. 4)
§ 141 erleichtert durch Abs. 2 und 3 den Zugang zu den Leistungen nach dem
Dritten und Vierten Kapitel. Er ändert aber nichts daran, dass die Anspruchsvor-
aussetzungen nachgewiesen sein müssen und dass die bedarfsmindernde Anrech-
nung von Einkommen durch ihn nicht geändert wird (→Rn. 12). Gerade wenn die
Personen leistungsberechtigt werden, die dem Gesetzgeber vor allem Anlass für
die Schaffung des § 141 bzw. des § 67 SGB II gaben (→ Rn. 2) – also diejenigen,
die bisher Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit hatten, noch haben oder wieder
erwarten  –,  kann  unklar  sein,  wie  hoch  die  anrechnungsfähigen  Einkünfte
künftig sein werden. In diesen Fällen kann regelmäßig noch nicht endgültig über
einen Leistungsanspruch (längerer Dauer) entschieden werden: Hilfe nach dem
Dritten Kapitel kann dann nur als Vorschuss (§  42 SGB  I) bewilligt werden,
Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel im Rahmen einer vorläufigen Ent-
scheidung (§ 44 a). Abs. 4 gibt leistungsberechtigten Personen in beiden Fällen das
Recht, den Vorschuss oder die vorläufige Entscheidung als endgültige zu akzep-

2.3

26 BT-Drs. 19/18107, 28. Soweit dort von keinen „neuen“ Kostensenkungsaufforderun-
gen die Rede ist, können neben „Systemwechslern“ (→ Rn. 12) nur Personen angespro-
chen sein, die schon vor dem 1.3.2020 einmal Leistungen nach dem Dritten oder Vier-
ten Kapitel bezogen haben.

27 BT-Drs. 19/18107, 25.
28 Nicht zu verwechseln mit der Möglichkeit, den Streitgegenstand im Sozialgerichtspro-

zess auf die Kosten der Unterkunft und Heizung zu beschränken, → § 35 Rn. 10 und
→ § 43 a Rn. 2.
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tieren  (wobei es nicht darauf ankommt, ob es sich um den eben genannten
Personenkreis handelt): Eine abschließende Entscheidung ergeht nur auf deren
Antrag (erster Teilsatz am Ende). Folgerichtig wird der Sozialhilfeträger von der
(nur bei vorläufigen Entscheidungen ausdrücklich vorgesehenen) Pflicht entbun-
den, von Amts wegen eine abschließende Entscheidung zu treffen (keine Anwen-
dung des § 44 a Abs. 5 Satz 1, zweiter Teilsatz).

Bestandsfälle (Abs. 5)
Abs. 5 soll die Sozialhilfeträger davon entlasten, zusätzlich zu den „coronabe-
dingt“ zu erwartenden Neuanträgen auch noch Folgebewilligungen für Perso-
nen ggf. intensiv prüfen zu müssen, deren endgültige oder vorläufige Leis-
tungsbewilligungen in einer bestimmten Frist enden. Er ist nur anwendbar,
wenn eine Leistungsbewilligung nach dem Dritten oder Vierten Kapitel bereits
vor dem 1.3.2020 beginnt und in dem in Abs. 5 Satz 1 genannten Zeitrahmen
endet: Erst für ab 1.3.2020 beginnende – also nicht: schon laufende – Bewilli-
gungszeiträume sieht Abs. 1 die Anwendung der Abs. 2 bis 4 vor (→ Rn. 8,
12). Der Regelfall werden Bewilligungen der Grundsicherung nach dem Vier-
ten Kapitel aus dem Jahr 2019 sein, deren regelmäßig zwölf oder – bei vorläu-
figer Entscheidung sechs – Monate dauernder Bewilligungszeitraum (§ 44
Abs. 3 Satz 1 und 2) abläuft. Durch die regelmäßige Sechsmonatsdauer bei vor-
läufigen Entscheidungen dürfte sich die auch auf den ersten Blick unverständ-
lich anmutende und etwas umständlich formulierte Zeitbegrenzung „bis vor
dem 31.8.2020“ (= bis einschließlich 30.8.2020) erklären: Spätestens eine
bis 29.2.2020 beginnende Bewilligung für die Dauer von sechs Monaten liegt
noch außerhalb des von Abs. 1 erfassten Zeitraums. Für den Zeitrahmen nach
Abs. 5 besteht keine Verlängerungsmöglichkeit durch Rechtsverordnung:
Abs. 6 nennt ausdrücklich nur „den in Absatz 1 genannten Zeitraum“. Sofern
eine Verordnung nach Abs. 6 ergehen und den Anwendungszeitraum der
Abs. 1 bis 4 über den 30.8.2020 ausdehnen sollte, greift Abs. 5 als Sondervor-
schrift für vor dem 1.3.2020 beginnende Bestandsfälle aber nicht mehr: Für
Bewilligungszeiträume ab 31.8.2020 stellen sie dann Neufälle dar und sind
nach Abs. 1 bis 4 zu prüfen.
Die  Sätze  1 bis  4  beziehen sich auf  die  Grundsicherung nach dem Vierten
Kapitel. Für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel ordnet
Satz 5 die entsprechende Geltung an. Unterschiede zwischen den beiden Leis-
tungsarten bestehen vor allem darin, dass die Hilfen nach dem Dritten Kapitel
nicht antragsabhängig sind und für sie keine Bewilligung nach „Bewilligungs-
zeiträumen“ vorgesehen ist.29 Die in Satz 1 enthaltene Antragsfiktion ist jedoch
auch für Leistungen der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel nicht leis-
tungserhaltend erforderlich. Der Gesetzgeber30 hat hier die Rechtsprechung des
BSG unberücksichtigt  gelassen,  nach  der  ein  Leistungsantrag  als  materielle
Anspruchsvoraussetzung  nur  für  die  erstmalige  Bewilligung  erforderlich  ist
(→ § 44 Rn. 3 ff.). Liegt eine endgültige Leistungsbewilligung vor, dann wird nach
Satz 2 die Bewilligungsdauer um zwölf Monate verlängert – und zwar auch, wenn
es sich um Leistungen nach dem Dritten Kapitel handelt. Es gibt keine Zeitdauer,

3

29 Was der Gesetzgeber hier gesehen hat, BT-Drs. 19/18107, 29; s. aber auch → Rn. 8, 10.
30 BT-Drs. 19/18107, 29.
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die für diese Leistungsart „entsprechend“ an die Stelle der zwölf Monate treten
könnte. Dafür wird – widerleglich (dazu noch gleich) – angenommen, dass die
leistungserheblichen Verhältnisse unverändert fortbestehen. Ist über Leistungen
bisher nur vorläufig entschieden worden (bei Hilfen nach dem Dritten Kapitel:
ein Vorschuss gewährt), dann wird die Leistung nach Satz 3 zunächst zwingend
als vorläufige weiterbewilligt und die Fortdauer des bisherigen Vorläufigkeits-
grundes  –  unwiderleglich –  vermutet.  Weiter  zu bewilligen ist  jedoch nicht
zwingend für eine bestimmte Dauer, sondern „längstens“ für die in der Grundsi-
cherung nach dem Vierten Kapitel geltende, regelmäßige Maximaldauer von
sechs Monaten (§ 44 Abs. 3 Satz 2). Dass Satz 3 Abs. 4 erwähnt, ist missverständ-
lich und als Redaktionsversehen zu betrachten. Satz  3 sollte wie Satz  2 eine
Regelung für „Bestandsfälle“ aus der Zeit vor dem 1.3.2020 treffen.31 Satz 4 stellt
klar, dass für die Weiterbewilligung keine Besonderheiten bei den Mitwirkungs-
obliegenheiten der anspruchstellenden Personen oder den materiellrechtlichen
Anspruchsvoraussetzungen gelten sollen. Die Vorschrift des §  60 SGB  I über
Mitwirkungspflichten bleibt ebenso anwendbar, wie die Änderung oder Rück-
nahme einer rechtswidrigen Leistungsbewilligung und die Erstattung überzahlter
Leistungen möglich bleibt. Das gilt aber auch zugunsten der leistungsberechtig-
ten Personen. Die Leistungen werden nicht in bestimmter Höhe eingefroren. Von
Amts wegen ist deshalb im Besonderen die turnusmäßige Erhöhung der Regelbe-
darfe zu berücksichtigen.

Übergangsregelung für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
aus Anlass der COVID-19-Pandemie; Verordnungsermächtigung1

(1) Abweichend von § 34 Absatz 6 Satz 1 kommt es im Zeitraum vom 1. März
2020 bis 31. Juli 2020 auf eine Gemeinschaftlichkeit der Mittagsverpflegung
nicht an. Die Aufwendungen für eine Mittagsverpflegung im Sinne des Satzes
1 werden bis zur Höhe des zuvor für die gemeinschaftliche Mittagsverpfle-
gung anerkannten Preises je Essen berücksichtigt. § 34 Absatz 6 Satz 2 findet
keine Anwendung.
(2) Wurde für Februar 2020 ein Mehrbedarf nach § 42 b Absatz 2 anerkannt,
wird dieser für den Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis 31. August 2020 in unver-
änderter Höhe weiterhin anerkannt. Abweichend von § 42 b Absatz 2 Satz 1
und 2 kommt es im Zeitraum vom 1. Mai 2020 bis 31. August 2020 nicht auf
die Gemeinschaftlichkeit der Mittagsverpflegung und die Essenseinnahme in
der Verantwortung des Leistungsanbieters an.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1
genannten Zeiträume längstens bis zum 31. Dezember 2020 zu verlängern.

Siehe hierzu die Erläuterungen bei → § 34 Rn. 13 und → § 42 b Rn. 5.

§ 142

31 BT-Drs. 19/18107, 29.
1 Entwurfsfassung des § 142 gemäß des Entwurfs eines Gesetzes zu sozialen Maßnahmen

zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Sozialschutz-Paket II), BT-Drs. 19/18966 (Vor-
abfassung, 5.5.2020); zum Zeitpunkt der Drucklegung war das Sozialschutz-Paket II
noch nicht in Kraft getreten.
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